
GRUNDSATZERKLÄRUNG

DES ÖSTERREICHISCHEN NATURSCHUTZBUNDES 
ZUR REVITALISIERUNG VON LEBENSRÄUMEN IN ÖSTERREICH 

AUS DER SICHT DES NATURSCHUTZES

Ausgearbeiter von Prof. Dr. Hanns M. STEINER, Zoologisches Institu t der Universität für 
Bodenkultur in Wien und Dr. Peter WEISH, Institut für Umweltwissenschaften und N atur

schutz Abteilung Wien.
Anregungen von Dr. W. KATZMANN, Prof. Dr. W. KÜHNELT und Prof. Dr. G. WENDEL

BERGER wurden bei der vorliegenden zweiten Fassung berücksichtigt.

Allgemeine Ziele:

— Heute noch existierende ursprüngliche Natur ist zu erhalten, um das Lebensrecht aller 
Arten zu respektieren.

— Kulturlandschaft ist durch ökologisch sinnvolle Pflegemaßnahmen zu bewahren.

— Der ökologische Zustand bereits beeinträchtigter Natur ist im Sinne einer Annäherung 
an ursprüngliche Verhältnisse zu verbessern.

E in  n o s ta lg is c h e s  F o to ,  d a s  E r in n e r u n g e n  w a c h w e r d e n  lä ß t  ! — E in  e in s a m e r  T o u r e n g e h e r  in  d e n  S e i lr a i
n e r  B erg en , T iro l.

177

©Österreichischer Naturschutzbund; download unter www.biologiezentrum.at



Einführung:

Solange den anthropogen veränderten Bereichen noch große Gebiete unberührter Natur 
gegenüberstanden, konnte sich der Naturschutz auf die Bewahrung besonders wertvoller 
Landschaften und Naturschönheiten konzentrieren (wie z.B. die Krimmler Wasserfälle).

Die mit ungeheurem Landschaftsverbrauch verbundenen Zivilisatorisch-technischen Ein
griffe der letzten Jahrzehnte (z.B. Kraftwerksbauten, Flußbegradigungen, Bachverrohrun
gen, Ausräumen der K ulturlandschaft, Drainagierungen, Zersiedelung) haben nur mehr be
scheidene Reste ursprünglicher N atur übriggelassen.

Die noch vorhandenen Naturlandschaften und naturnahen Kleinökosysteme haben einen 
unschätzbaren Wert erlangt (u.a. als Rückzugsgebiete bedrohter Arten) und dürfen aus 
der Sicht des Naturschutzes einem fragwürdig gewordenen Fortschrittskurs nicht mehr 
preisgegeben werden.

Sicher haben Sie, liebe Leser, zu dieser 
Grundsatzerklärung auch eigene Gedanken  
und Vorschläge.

Dürfen wir Sie b itten , hier aktiv m it
zuarbeiten und uns Ihre Meinung, bzw . 
Vorschläge und A nsichten  zu schreiben. 
Wenn Sie zu Ihren Ausführungen vielleich t 
auch noch passendes F otom aterial in 
Schw arzw eiß  m itschicken könnten, würde 
das Ihren B ericht noch anschaulicher g e 
stalten.

Dürfen wir Sie b itten , sich als ’’R e
d ak teu re” zu betätigen und uns zu schrei
ben.

Wir würden uns ein vielseitiges Echo wün
schen und m öchten  gerne die in teressante
sten Vorschläge und M einungen in N atur 
und Land abdrucken.
Danke fü r ’s M itm achen !

Unsere 4 dresse:
N atur und Land, R edaktion , Ingelies 
Zim m erm ann, A  6 0 2 0  Innsbruck, 
A nichstraße 29  to p  41.

Richtlinien:

1. Bei der Beurteilung der Ursprünglichkeit von Ökosystemen sind nicht nur Flora und 
Fauna, sondern auch die unbelebten Elemente des Lebensraumes in ihrem natürlichen 
Zustand zu berücksichtigen.

2. Echte Natur ist nicht machbar, wir müssen ihre Reste erhalten wie sie sind, Verbesse
rungen sind nur insoferne möglich, als Störfaktoren von außen und innen verringert
werden können. Maßnahmen müssen jedoch von seiten des Naturschutzes und der 
Naturwissenschaften sorgfältig geplant und überwacht werden.

S o  s ie h t  d ie  L a n d s c h a f t  im  L i f tg e b i e t  H o c h s ö ld e n  
z u r  S o m m e r z e i t  a u s. S o l l  d a s  d ie  Z u k u n f t  s e in  ?
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O b  s ie b  d ie  L a c h m ö w e  im  S c h n e e  k a l t e  F ü ß e  h o l t  ?

3. Die Schaffung von ’’Lebensräumen aus zweiter H and” ist grundsätzlich nur dort er
wünscht, wo die Natur bereits mehr oder weniger zerstört ist und Revitalisierungs
versuche eine eindeutige Verbesserung der ökologischen Q ualität des betreffenden 
Gebietes versprechen (bereits vorhandene Stauseen, Schottergruben etc.).

4. Positiv sind Revitalisierungsversuche, bei denen nur die Rahmenbedingungen geschaf
fen werden und eine Wiederbesiedlung vorwiegend selbständig erfolgen kann. Das Ziel 
muß ein ohne ständige Eingriffe sich selbst regulierendes Ökosystem sein.

5. Die Wiedereinbürgerung lokal ausgerotteter Tier- und Pflanzenarten ist grundsätzlich 
erwünscht, wenn die ökologischen Grundlagen ihres Fortbestandes noch vorhanden 
sind oder wiederhergestellt werden können und wenn die H erkunftspopulationen 
durch die Entnahme nicht gefährdet werden. Die Erhaltung und Stärkung von Rest
populationen gefährdeter Arten hat jedoch Vorrang.

6. Die Dauerhaltung zahmer und halbzahmer seltener Wirbeltiere, o ft in Gehegen oder 
mit Fütterung ist ein Hinweis dafür, daß ein sinnvoller Revitalisierungsversuch nicht 
vorliegt (vordergründiger Schauzweck), da wichtige Voraussetzungen wie z.B. eine aus-
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reichende Nahrungsbasis fehlen. Der Wert von Besiedlungsmaßnahmen ist an N atur
nähe von S truktur und Artenzusamm ensetzung sowie an der S tabilität des künstlichen 
Ökosystems zu messen.

7. Die Ansiedlung nichteinheim ischer Arten und Unterarten oder die Aussetzung in 
nicht artgerechte Biotope, sind als Floren- bzw. Faunenverfälschung grundsätzlich ab
zulehnen.

8. Die erklärte Absicht einer Umwandlung ursprünglicher Natur in ’’Lebensräume aus 
zweiter H and” ist keine Rechtfertigung der geplanten Zerstörung. Als Denaturierung 
der Landschaft ist sie vom S tandpunkt des Naturschutzes abzulehnen.

9. Dies gilt auch für Siedlungsbereiche und Industriezonen. N aturreste dürfen auch hier 
nicht mit dem Hinweis auf nachfolgende Herstellung von ’’Natur aus zweiter H and” 
zerstört werden. Der Begriff ’’N aturrest” wird in diesen Fällen weniger streng zu in ter
pretieren sein. Die Schaffung von Sekundärlebensräum en ist aber gerade in stark dena
turierten Gebieten zu begrüßen und dient — eventuell zusammen m it Naturresten — 
einer Verbesserung der Lebensqualität (als Erholungs- und Erlebnisraum, Klimawir
kung etc.).

10. Die traditionelle bäuerliche K ulturlandschaft bedarf zu ihrer Erhaltung kontinuierli
cher pflegender Maßnahmen. In der K ulturlandschaft ist nach einem technischen 
Eingriff zu entscheiden, ob m it der Revitalisierung wieder die K ulturlandschaft (Re
kultivierung) oder ein ’’Natur-Ökosystem aus zweiter H and” angestrebt werden kann 
und soll.

Der Unterzeichner spricht sich für diese Richtlinien aus, um eine mißbräuchliche Anwen
dung des Begriffes ’’Biotope aus zweiter H and” deutlich von sinnvollen Revitalisierungs
maßnahmen abzugrenzen.

Als Anhang ein Beispiel:

Die noch nicht überstauten Bereiche am m ittleren Kamp sind überwiegend ursprüngli
che Natur. Der Fluß ist nur in kurzen A bschnitten verbaut, Leitungen und Straßen fehlen 
weitgehend, die Hänge entsprechen verschiedensten S tandorttypen, von denen viele so gut 
wie ungestört sind. Die Fauna ist noch reichhaltig, wenn auch einige Arten bereits fehlen. 
Sie erschöpft sich auch nicht in auffallenden Seltenheiten unter den größeren Wirbeltieren, 
sie beinhaltet auch die vielen Gruppen der Wirbellosen.

So ist der m ittlere Kamp für das m itteleuropäische Hügelland eine wertvolle, in weiten 
Teilen noch sehr ursprüngliche Naturlandschaft. Daher darf eine Überstauung, die tiefgrei
fende irreversible Schäden bringt und den Naturcharakter zerstört, nicht m it einer ’’Schaf
fung von Natur aus zweiter H and” entschuldigt werden.

Diese mag durchaus publicity-wirksam sein, ist aber vom S tandpunkt des N aturschut
zes abzulehnen, solange noch Möglichkeit besteht, die Landschaft ungestört zu erhalten: 
Allenfalls kanadische Biber auszusetzen, ist eine Faunenfälschung.

Es geht vielmehr um die Erhaltung möglichst großräumiger, vollständiger natürlicher 
Ökosysteme, m it ihren vielfältigen Elementen und deren Wechselbeziehungen. Die Ökolo
gie beginnt erst einige davon zu verstehen — beherrschen kann man sie daher nicht.

’’Okoethologische” Besiedelungsvorhaben sind, wenn überhaupt in dieser Gegend, nur 
an den am Kamp bereits reichlich vorhandenen Staubbereichen zulässig, wo nicht mehr viel 
Schaden angerichtet werden kann.
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